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(54) Gliederheizkessel

(57) Die Erfindung betrifft einen Gliederheizkessel,
bestehend aus mindestens zwei Kesselgliedern (1) mit
einem Brennraum, Heizgaszügen und Wasserräumen
(3), welche durch Naben (2) miteinander verbunden und
mit O-Ringen (7) oder Nippeln im Bereich der_Naben (2)
abgedichtet sind.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, den Auf-
bau und die Fertigung eines Gliederheizkessels zu opti-

mieren.
Erfindungsgemäß sind daher die Kesselglieder (1)

innerhalb der Naben (2) mit mindestens einem durchge-
henden Zugelement (8) verspannt, welches die Kessel-
glieder (1) durchgreift und im Bereich der äußeren Naben
(2) auf den beiden Außenseiten abgedichtet aufliegt. Vor-
zugsweise bilden mindestens ein Einspeiserohr für
Rücklaufwasser und/oder mindestens ein Entnahmerohr
für Vorlaufwasser jeweils ein Zugelement (8).



EP 1 686 328 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gliederheizkessel
nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[0002] Derartige Gliederheizkessel bestehen aus min-
destens zwei, insbesondere gießtechnisch hergestellten
Kesselgliedern, vorzugsweise aus den Werkstoffen Gus-
seisen oder Aluminium. Die Kesselglieder sind in der Re-
gel hintereinander angeordnet, schließen jeweils Was-
serräume ein, und bilden einen Brennraum sowie Heiz-
gaszüge als Wärmetauscherflächen aus.
[0003] Die wasserseitige Verbindung untereinander
erfolgt durch Naben, wobei O-Ringe, Flachdichtungen
oder Nippel im Bereich der Naben zur Abdichtung vor-
gesehen sind. Wegen des wasserseitig anstehenden
Druckes müssen die Kesselglieder in axialer Richtung
zusätzlich mit Ankerstangen als Zugelemente verspannt
werden. Dabei handelt es sich um Gewindestäbe mit
Muttern an beiden Enden. Beispielsweise sind die An-
kerstangen, wie in der DE-AS 22 17 921, außerhalb der
Kesselglieder in angeformten Aufnahmen angeordnet.
[0004] Über die Naben sind die Kesselglieder auch mit
dem Kesselrücklauf und dem Kesselvorlauf verbunden.
Nach herkömmlicher Bauart wird dabei in der unteren
Nabe kaltes Rücklaufwasser eingespeist und in der obe-
ren Nabe das warme Vorlaufwasser entnommen. Dies
kann wahlweise über Gewinde im Gusseisen im Bereich
der Naben zum Einschrauben von Anschlussstutzen, mit
einem Einspeiserohr für Rücklaufwasser und/oder einem
Entnahmerohr für Vorlaufwasser erfolgen. Ein Einspei-
serohr für Rücklaufwasser, welches eine Nabe durch-
greift und alle Wasserräume der Kesselglieder erreicht,
enthält zum Beispiel die DE 94 04 811 U1. Weiterhin gibt
es Gliederheizkessel, beispielsweise gemäß der EP 0
693 661 B1, mit einem Einspeiserohr für Rücklaufwasser
und einem Abzug für Vorlaufwasser in einer gemeinsa-
men oberen Nabe.
[0005] Bei der Herstellung aller Bauarten von Glieder-
heizkesseln werden zunächst die einzelnen Glieder lie-
gend zu einem Block verbunden und dabei heizgas- und
wasserseitig abgedichtet. Eine genaue Zentrierung ist
dabei wegen der kranunterstützten Handhabung wichtig.
Anschließend wird der gesamte Block mit Ankerstangen
verspannt.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, den
Aufbau und die Fertigung eines Gliederheizkessels zu
optimieren.
[0007] Erfindungsgemäß wird dies mit den Merkmalen
des Patentanspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen sind den Unteransprüchen zu entnehmen.
[0008] Der Gliederheizkessel ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kesselglieder innerhalb der Naben mit
mindestens einem durchgehenden Zugelement ver-
spannt sind. Dieses durchgreift die Kesselglieder und
liegt im Bereich der äußeren Naben auf den beiden Au-
ßenseiten abgedichtet auf. Dadurch können außen an
den Kesselgliedern angebrachte Zugelemente, also An-
kerstangen, entfallen.

[0009] Mindestens ein Einspeiserohr für Rücklaufwas-
ser und/oder mindestens ein Entnahmerohr für Vorlauf-
wasser bilden in einer ersten Ausführungsform jeweils
ein Zugelement, welches die Kesselglieder durchgreift.
Dazu besitzen die Rohre an einem Ende einen An-
schlussstutzen mit einem Gewinde und sind am anderen
Ende mit einem Flansch zur Abdichtung versehen. Auch
können beidseitig Anschlussstutzen mit Gewinde vorge-
sehen werden.
[0010] Ergänzend zu den beschriebenen wasserseiti-
gen Anschlussgewinden muss die Spannkraft von außen
auf die Rohre als Zugelement aufgebracht werden. Dazu
weisen diese mindestens an einem Ende ein Gewinde
zum Verspannen mit einer Mutter auf, wobei vorzugs-
weise eine Druckscheibe mit Dichtung oder O-Ring da-
zwischen gelegt wird. Dabei kann es sich um das das
wasserseitige Anschlussgewinde oder ein zusätzliches
Gewinde handeln, welches beispielsweise auf einem et-
was größeren Durchmesser oder mit einer anderen Stei-
gung als das wasserseitige Anschlussgewinde ausge-
führt ist. Statt einem oder in Ergänzung zu einem Gewin-
de zum Aufbringen der Spannkraft, kann ein Rohr auch
eine Vorrichtung zur Anbringung einer federbelasteten
Druckscheibe mit Dichtung oder O-Ring aufweisen.
[0011] Weiterhin kann das Zugelement innerhalb der
Naben aus einer Ankerstange mit beidseitigem Gewinde,
oder mit einem Gewinde am einen und einer Abkröpfung
am anderen Ende, bestehen. Außerdem kann dass das
Zugelement innerhalb der Naben aus einer Ankerstange
bestehen, welche mit einem Gewinde am einen und ei-
nem flanschartigen Teller zur Abdichtung am anderen
Ende versehen ist.
[0012] Speziell bei einem Gliederheizkessel mit einem
Einspeiserohr für Rücklaufwasser und einem Entnahme-
rohr für Vorlaufwasser in einer gemeinsamen oberen Na-
be werden beide Rohre konzentrisch zueinander ange-
ordnet und bilden ein Zugelement in einer Nabe. Ergän-
zend dazu ist mindestens ein weiteres Zugelement in
einer gegenüber liegenden Zone der Kesselglieder an-
geordnet. Die Zugelemente sind mit ihrem Außendurch-
messer auf den Innendurchmesser der Naben abge-
stimmt, um damit die Kesselglieder, vorzugsweise bei
der Montage, über mindestens eine Nabe zu zentrieren.
[0013] Mit der erfindungsgemäßen Gestaltung werden
Aufbau und Fertigung eines Gliederheizkessels opti-
miert, denn bei der Montage der einzelnen Glieder zu
einem Block werden die beiden Zugelemente vertikal auf
einer Vorrichtung gehalten, so dass die Glieder waage-
recht angesetzt und über die Naben zentriert zusammen-
geführt werden. Realisiert werden dadurch gleichzeitig
das Fertigstellen der Anschlüsse und die Verspannung.
Alle herkömmlichen Ankerstangen auf den Außenseiten
können entfallen.
[0014] Die heizgas- und wasserseitige Abdichtung
wird noch besser und besonders beim Einsatz der O-
Ring-Abdichtung müssen die Nabenbereiche nur noch
auf den Außenseiten plan bearbeitet werden. Es entsteht
eine Flexibilität im Hinblick auf die Positionierung der
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wasserseitigen Anschlüsse, beispielsweise vorne oder
hinten am Kessel, da die Bearbeitung erfindungsgemäß
von der Anschlussposition unabhängig ist.
[0015] Die Zeichnung stellt ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung dar. Einen Kesselblock eines Gliederheiz-
kessels zeigt:

Fig. 1: in einer Prinzipskizze und

Fig. 2: in einem Halbschnitt in Längsrichtung durch
die obere Nabe.

[0016] Der gezeigte Gliederheizkessel besteht aus
drei Kesselgliedern 1 und einer oberen und einer unteren
Nabe 2, über welche die Wasserräume 3 miteinander
verbunden sind. Zudem erfolgt darüber die Anbindung
an den Kesselrücklauf 4 mit einem Einspeiserohr für
Rücklaufwasser und den Kesselvorlauf 5 mit einem Ent-
nahmerohr für Vorlaufwasser. Bohrungen 6 in den Roh-
ren lenken die Strömung gezielt. Im Bereich der Naben
sind die Kesselglieder 1 mit O-Ringen 7 gegeneinander
abgedichtet.
[0017] Sowohl das Einspeiserohr für Rücklaufwasser
als auch das Entnahmerohr für Vorlaufwasser dienen in-
nerhalb der Naben 2 als durchgehende Zugelemente 8
zum Verspannen. Sie durchgreifen die Kesselglieder 1
und liegen im Bereich der äußeren Naben 2 auf den bei-
den Außenseiten abgedichtet auf. An einem Ende ist ein
Anschlussstutzen mit einem Gewinde 9 und am anderen
Ende ein Flansch 10 zur Abdichtung angebracht. Die
Kesselglieder 1 werden über das Gewinde 9, durch An-
ziehen einer Mutter 11 auf einer wahlweise federnd aus-
geführten Druckscheibe 12, verspannt.
[0018] Zum Zentrieren der Gesamtanordnung sind die
Zugelemente 8 mit ihrem Außendurchmesser auf den
Innendurchmesser der Naben 2 abgestimmt. Im Ausfüh-
rungsbeispiel sind dazu auf dem Mantel des Zugelemen-
tes 8 Distanzscheiben 13 angebracht. Diese weisen
Durchströmöffnungen oder Aussparungen auf dem
Kreisumfang auf, liegen also bevorzugt nur punktuell am
Innendurchmesser der Naben 2 an.

Patentansprüche

1. Gliederheizkessel, bestehend aus mindestens zwei
Kesselgliedern (1) mit einem Brennraum, Heizgas-
zügen und Wasserräumen, welche durch Naben (2)
miteinander verbunden und mit O-Ringen (7) oder
Nippeln im Bereich der Naben (2) abgedichtet sind,
sowie wahlweise mit einem Einspeiserohr für Rück-
laufwasser und/oder einem Entnahmerohr für Vor-
laufwasser im Bereich der Naben (2),
dadurch gekennzeichnet, dass die Kesselglieder
(1) innerhalb der Naben (2) mit mindestens einem
durchgehenden Zugelement (8) verspannt sind, wel-
ches die Kesselglieder (1) durchgreift und im Bereich
der äußeren Naben (2) auf den beiden Außenseiten

abgedichtet aufliegt.

2. Gliederheizkessel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein
Einspeiserohr für Rücklaufwasser und/oder minde-
stens ein Entnahmerohr für Vorlaufwasser jeweils
ein Zugelement (8) bilden, welches die Kesselglie-
der (1) durchgreift.

3. Gliederheizkessel nach den Ansprüchen 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Einspeiserohr
für Rücklaufwasser und/oder das Entnahmerohr für
Vorlaufwasser als Zugelement (8) mindestens an ei-
nem Ende einen Anschlussstutzen besitzt und mit
einem Gewinde (9) am einen und einem Flansch (10)
zur Abdichtung am anderen Ende versehen ist.

4. Gliederheizkessel nach einem der Ansprüche 1 bis
3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Einspeiserohr
für Rücklaufwasser und/oder das Entnahmerohr für
Vorlaufwasser als Zugelement (8) mindestens an ei-
nem Ende ein Gewinde (9) zum Verspannen mit ei-
ner Mutter (11), unter Zwischenlage einer Druck-
scheibe (12) mit Dichtung oder O-Ring oder eine
Vorrichtung zur Anbringung einer federbelasteten
Druckscheibe (12) mit Dichtung oder O-Ring auf-
weist.

5. Gliederheizkessel nach einem der Ansprüche 1 bis
4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Zugelement
(8) innerhalb der Naben (2) aus einer Ankerstange
mit beidseitigem Gewinde besteht.

6. Gliederheizkessel nach einem der Ansprüche 1 bis
5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Zugelement
(8) innerhalb der Naben (2) aus einer Ankerstange
besteht, welche mit einem Gewinde am einen und
einer Abkröpfung am anderen Ende versehen ist.

7. Gliederheizkessel nach einem der Ansprüche 1 bis
6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Zugelement
(8) innerhalb der Naben (2) aus einer Ankerstange
besteht, welche mit einem Gewinde am einen und
einem flanschartigen Teller zur Abdichtung am an-
deren Ende versehen ist.

8. Gliederheizkessel nach einem der Ansprüche 1 bis
7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Einspeiserohr
für Rücklaufwasser und/oder das Entnahmerohr für
Vorlaufwasser konzentrisch zueinander angeordnet
sind und ein Zugelement (8) in einer Nabe bilden,
und dass ergänzend mindestens ein weiteres Zug-
element (8) in einer gegenüber liegenden Zone der
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Kesselglieder (1) angeordnet ist.

9. Gliederheizkessel nach einem der Ansprüche 1 bis
8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zugelemente
(8) mit ihrem Außendurchmesser auf den Innen-
durchmesser der Naben (2) abgestimmt sind und
damit die Kesselglieder (1) über mindestens eine
Nabe (2) zentrieren.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86(2)
EPÜ.

1. Gliederheizkessel, bestehend aus mindestens
zwei Kesselgliedern (1) mit einem Brennraum, Heiz-
gaszügen und Wasserräumen, welche durch Naben
(2) miteinander verbunden und mit O-Ringen oder
Nippeln im Bereich der Naben (2) abgedichtet sind
und bei dem die Kesselglieder (1) innerhalb der Na-
ben (2) mit mindestens einem durchgehenden Zug-
element (8) verspannt sind, welches die Kesselglie-
der (1) durchgreift und im Bereich der äußeren Na-
ben (2) auf den beiden Außenseiten abgedichtet auf-
liegt,
dadurch gekennzeichnet, dass das Zugelement
(8) durch mindestens ein Einspeiserohr für Rücklauf-
wasser und/oder durch mindestens ein Entnahme-
rohr für Vorlaufwasser gebildet ist.

2. Gliederheizkessel nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Einspeiserohr
für Rücklaufwasser und/oder das Entnahmerohr für
Vorlaufwasser als Zugelement (8) mindestens an ei-
nem Ende einen Anschlussstutzen besitzt und mit
einem Gewinde (9) am einen und einem Flansch (10)
zur Abdichtung am anderen Ende versehen ist.

3. Gliederheizkessel nach den Ansprüchen 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Einspeiserohr
für Rücklaufwasser und/oder das Entnahmerohr für
Vorlaufwasser als Zugelement (8) mindestens an ei-
nem Ende ein Gewinde (9) zum Verspannen mit ei-
ner Mutter (11), unter Zwischenlage einer Druck-
scheibe (12) mit Dichtung oder O-Ring oder eine
Vorrichtung zur Anbringung einer federbelasteten
Druckscheibe (12) mit Dichtung oder O-Ring auf-
weist.

4. Gliederheizkessel nach einem der Ansprüche 1
bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Einspeiserohr
für Rücklaufwasser und/oder das Entnahmerohr für
Vorlaufwasser konzentrisch zueinander angeordnet
sind und ein Zugelement (8) in einer Nabe bilden,
und dass ergänzend mindestens ein weiteres Zug-
element (8) in einer gegenüber liegenden Zone der
Kesselglieder (1) angeordnet ist.

5. Gliederheizkessel nach einem der Ansprüche 1
bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zugelemente
(8) mit ihrem Außendurchmesser auf den Innen-
durchmesser der Naben (2) abgestimmt sind und
damit die Kesselglieder (1) über mindestens eine
Nabe (2) zentrieren.
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